
Frage des Monats April und Mai 2022 
Warum muss ich eine MWST-Umsatzabstimmung machen? 

Die Antwort der Merki-Experten 

Die Umsatzabstimmung zeigt auf, ob die Finanzbuchhaltung mit der Mehrwertsteuer 
übereinstimmt. Um Fehlbuchungen zeitnah festzustellen, ist es empfehlenswert, die 
Umsatzabstimmung pro MWST-Periode zu erstellen. Die Eidgenössische 
Steuerverwaltung kann von der steuerpflichtigen Person die Einreichung einer 
Umsatzabstimmung verlangen. Bei der MWST-Revision ist es empfehlenswert, diese 
bereit zu halten. 
Gemäss Artikel 128 Abs. 2 der MWST-Verordnung muss aus der 
Umsatzabstimmung ersichtlich sein, wie die Deklaration für die Steuerperiode unter 
Berücksichtigung der verschiedenen Steuersätze bzw. der Saldo- oder 
Pauschalsteuersätze mit dem Jahresabschluss in Übereinstimmung gebracht wird. 
Namentlich zu berücksichtigen sind: 
• der in der Jahresrechnung ausgewiesene Betriebsumsatz 
• die Erträge, die auf Aufwandkonten verbucht wurden (Aufwandminderungen) 
• die konzerninternen Verrechnungen, die nicht im Betriebsumsatz enthalten sind 
• die Verkäufe von Betriebsmitteln 
• die Vorauszahlungen 
• die übrigen Zahlungseingänge, die nicht im ausgewiesenen Betriebsumsatz 
enthalten sind 
• die geldwerten Leistungen 
• die Erlösminderungen 
• die Debitorenverluste und 
• die Abschlussbuchungen wie die zeitlichen Abgrenzungen, die Rückstellungen und 
internen Umbuchungen, die nicht umsatzrelevant sind. 
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